
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1985/11/26 2Ob645/85,
7Ob726/87

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.11.1985

Norm

ABGB §888

ABGB §891

ABGB §894

Rechtssatz

Sind an einem Schuldverhältnis mehrere Personen beteiligt, so müssen Rechtshandlungen auch bei Solidarschuld

grundsätzlich allen Beteiligten gegenüber gesetzt werden, damit sie allen gegenüber wirksam sind.

Entscheidungstexte

2 Ob 645/85

Entscheidungstext OGH 26.11.1985 2 Ob 645/85

7 Ob 726/87

Entscheidungstext OGH 21.01.1988 7 Ob 726/87

Vgl aber; Beisatz: Hier: Ein Verzicht auf eine ganze Solidarschuld wirkt aber auch für den Mitschuldner (so schon

SZ 18/184). (T1)
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